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436 Karl-Theodor Geringer 

DIE SOGENANNTEN SCHIEDSGERICHTE IN DER ERZDIÖZESE WIEN 

Von K a r l - T h e o d o r G e r i n g e r 

I. 

In Entsprechung einer Anregung des Zweiten Vatikanischen Kon
zils1) hat die Wiener Diözesansynode, die in den Jahren 1969-1971 
in mehreren Sessionen tagte, beschlossen, daß „auf allen Ebenen der 
Diözese . . . nach den Grundsätzen der Kollegialität, Subsidiarität und 
verantwortlichen Mitarbeit der Laien" „Leitungsgremien" einzurichten 
und entsprechende Ordnungen zu erstellen sind2). Die „Ordnungen 
für die Pastoralen Gremien" auf Pfarr-, Dekanats-, Vikariats- und 
Diözesanebene wurden auf der 2. Session der Synode beschlossen 
und vom Erzbischof von Wien am 1. Jänner 1971 in Kraft gesetzt3). 

Unter diesen Ordnungen nimmt jene für den Pastoralen Diözesan-
rat (= PDzR) auch insofern eine Ausnahmestellung ein, als seine 
Beschlüsse erst „mit Zustimmung des Bischofs in Kraft" treten (§ 25). 
In allen anderen Ratsordnungen ist vorgesehen, daß der jeweilige 
kirchliche Amtsträger auch überstimmt werden kann 4); der Amtsträger 
hat gegenüber solchen Beschlüssen lediglich ein Einspruchsrecht5). 
Die Behandlung der Einsprüche wurde „Schiedsgerichten" übertragen, 

*) Konzilsdekret „Apostolicam actuositatem" über das Apostolat der 
Laien, n. 26: AAS 58 (1966) 858. 

2) Wiener Diözesanblatt (= WDBI) 107 (1969) 150. 
3) WDBI 109 (1971) 5-13. 
4) Pfarrgemeinderatsordnung ( = PGO) n. 10; Dekanatsordnung (= DO) 

§ 19; Vikariatsordnung (= VO) § 19. 
5) PGO n. 15; DO § 31; VO § 28. - Durch diese Bestimmung der PGO 

sah eine Anzahl von Pfarrern (unter Wortführung des Wiener Stadtdechanten 
und Pfarrers von Wien-Währing, Dr. Hubert Schachinger) die vom allgemeinen 
Kirchenrecht festgelegten Pfarrechte beschnitten, zumal PGO n. 2 vorsah, daß 
der Pfarrgemeinderat (= PGR) unterschiedslos über alles beraten und be
schließen kann, so daß der Pfarrer in einem denkbaren Extremfall nur noch 
Ausführungsorgan des PGR wäre. In die Diskussion über dieses — offenbar 
gesamt-österreichische — Problem wurde auch die Kleruskongregation ein
geschaltet, die mit einer Bischofskommission der Bischofskonferenz Gespräche 
führte und einen konkreten Lösungsvorschlag unterbreitete. Aufgrund dieses 
Vorschlages beschloß die österreichische Bischofskonferenz im April 1973, 
daß Beschlüsse des PGR erst mit Zustimmung des Pfarrers in Kraft treten; 
dem PGR wurde das Recht eingeräumt, „sein Veto bei der nächst höheren 
Instanz oder beim Bischof selbst" einzulegen. In diesem Sinne wurden schließ
lich nn. 10 und 15 PGO modifiziert: WDBI 111 (1973) 131 f. Die entsprechen
den Bestimmungen der DO und vor allem der VO wurden (noch) nicht ge
ändert. 
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deren Errichtung bei jedem Vikariat6) und bei der Diözese 7) vor
gesehen ist. Eine ausführliche Schiedsgerichtsordnung (= SchGO) 
ist am 1. August 1972 als Diözesangesetz in Kraft getreten 8). 

II. 

Ehe diese SchGO einer genaueren Prüfung unterzogen wird, muß 
darauf hingewiesen werden, daß auch das allgemeine Kirchenrecht 
einige Bestimmungen über die Schiedsgerichtsbarkeit enthält (cc. 
1929-1932 CIC). Ferner ist daran zu erinnern, daß der Diözesan-
gesetzgeber seine Gewalt nur „ad normam sacrorum canonum" 
(c. 335 § 1 CIC) ausüben kann, d. h. er kann auch gesetzgeberisch nur 
in jenem Rahmen tätig werden, der ihm vom gemeinen Recht vorge
geben ist. 

Eine diözesane SchGO wird sich daher an die Bestimmungen des 
CIC halten müssen, wobei jedoch zu beachten ist, daß kraft allge
meinen Kirchenrechts (c. 1930 mit c. 1926 CIC) die Normen, die der 
staatliche Gesetzgeber für das schiedsgerichtliche Verfahren erlassen 
hat, leges canonizatae sind, durch die der freie Gestaltungsraum 
des Diözesangesetzgebers ebenfalls eingeschränkt wird. Ein öster
reichischer Bischof, der für seine Diözese eine SchGO erlassen will, 
hat deshalb nicht nur die einschlägigen Bestimmungen des CIC zu 
berücksichtigen, sondern auch §§ 577-599 ZPO 9), soweit die darin 
enthaltenen Regelungen nicht dem göttlichen oder dem allgemeinen 
Kirchenrecht widerstreiten. Da aber die staatlichen Normen das 
schiedsgerichtliche Verfahren sehr einläßlich regeln, dürfte a priori 
klar sein, daß für eine eigene Diözesangesetzgebung auf diesem 
Gebiet wenig Raum bleibt. 

,J) Für Einsprüche der Dechanten gegen Beschlüsse ihres Rates (DO § 31) 
und nunmehr für das Veto eines PGR gegen die Verweigerung der Zustim
mung des Pfarrers (PGO n. 15 c in der modifizierten Fassung). Hier erhebt 
sich natürlich die Frage, ob das Schiedsgericht beim Vikariat als „nächst 
höhere Instanz" im Sinne des Beschlusses der Bischofskonferenz angesehen 
werden kann. Ich glaube diese Frage verneinen zu müssen, da es zwischen 
Bischof und Pfarrer keine Instanz gibt. Die Formulierung „bei der nächst 
höheren Instanz oder beim Bischof selbst" ist zumindest mißverständlich; 
richtiger wäre es, das Veto „bei dem vom Bischof hierfür bestimmten Organ 
oder beim Bischof selbst" einlegen zu lassen. 

7) Für Einsprüche des Bischofsvikars gegen Beschlüsse des Vikariats-
rates (VO § 27). 

s) „Ordnung für die Pastoralen Schiedsgerichte in der Erzdiözese Wien": 
WDBI 110 (1972) 136-140. Abdruck s. u. III. Kirchl. Erl. S. 499-508. 

!)) Da hier die sogenannten Schiedsgerichte in der Erzdiözese Wien be
handelt werden, wird nur die österreichische ZPO zitiert. In der Bundesrepublik 
Deutschland ist selbstverständlich die deutsche ZPO anzuwenden, auf die 
aber in unserem Zusammenhang nicht einzugehen ist. 
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III. 

Das Wesen der Schiedsgerichtsbarkeit besteht nach c. 1929 CIC 
darin, daß sich die Streitparteien vertraglich verpflichten, ihre Streit
frage einem oder mehreren unbeteiligten Dritten, die Schiedsrichter10) 
genannt werden, zur Entscheidung zu übertragen und sich ihrem 
Spruch zu beugen, um auf diese Weise ein gemeingerichtliches Ver
fahren zu vermeiden n ) . Wenn auch nur ein Streitteil nicht bereit ist 
einen derartigen Schiedsvertrag abzuschließen, ist die schiedsge
richtliche Austragung des Streites nicht möglich; in diesem Fall bleibt 
nichts anderes übrig, als die Klage beim jeweils zuständigen ordent
lichen Gericht einzubringen (c. 1932 CIC). 

Aufgrund dieser klaren Gesetzeslage steht fest, daß niemand ge
zwungen werden kann, sich einem Schiedsgericht zu unterwerfen; 
ein Schiedsrichter bedarf immer der freiwillig erteilten Zustimmung 
aller Streitteile, um wirksam tätig werden zu können. Die Vorstellung, 
daß eine schiedsrichterliche Entscheidung nur aufgrund einer Par
teienvereinbarung möglich ist, liegt auch § 577 ZPO zugrunde. 

Sogenannte Zwangsschiedsgerichte, denen sich die Parteien unter
werfen müssen und auf deren Zusammensetzung sie keinen oder nur 
geringen Einfluß haben, kennt das Recht des CIC nicht12). Derartige 
Einrichtungen wären auch mit cc. 1929, 1932 CIC nicht vereinbar. 

Wesentlich ist dem Schiedsvertrag außerdem, daß er nur über 
Rechtsansprüche abgeschlossen werden kann, über die die Parteien 
sich auch auf gütlichem Wege vergleichen könnten (c. 1930 mit c. 1927 
CIC). Gegenstand eines Vergleiches und damit auch eines Schieds
vertrages können also nur Privatrechte der Parteien sein, die in ihrer 
Verfügungsgewalt stehen und auf die sie daher an sich auch ver
zichten könnten 1 3). Rechte, die jemandem aufgrund seiner öffentlich-

10) Die Einrichtung des „Schiedsmannes" bleibt in dieser Untersuchung 
unberücksichtigt. 

n ) Vgl. E i c h m a n n - M ö r s d o r f , Lehrbuch des Kirchenrechts, III. Bd., 
Paderborn 101964, 207. 

12) Vgl. Erwin M e I i c h a r, Das schiedsrichterliche Verfahren im kano
nischen Recht: ÖAfKR 2 (1951) 197. — Im staatlichen Bereich gibt es ver
schiedentlich Einrichtungen, die zwar Schiedsgerichte genannt werden, ohne 
es aber wirklich zu sein, z. B. das Börsenschiedsgericht oder die Schieds
gerichte der Sozialversicherung. Tatsächlich handelt es sich hier um staatliche 
Sondergerichte mit einem in sachlicher Hinsicht eng umschriebenen Zustän
digkeitsbereich. Vgl. dazu Hans W. F a s c h i n g , Kommentar zu den Zivil
prozeßgesetzen, 4 Bde., Wien 1959-1971; hier: Die Schiedsgerichte der So
zialversicherung: I 57 f., Die Börsenschiedsgerichte: II 27. 

13) Vgl. M e I i c h a r : ÖAfKR 2 (1951) 199; Alfridus R. J u l i e n , Com-
promissum in arbitros iuxta Codicem Juris Canonici: Apollinaris 10 (1937) 
547; F a s c h i n g I 53. 
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rechtlichen Stellung bzw. seines Amts von Gesetzes wegen zustehen, 
sind unverzichtbar, vergleichsunfähig und daher auch jeder schieds
richterlichen Entscheidung entzogen 1 4). 

IV. 

Nach Darstellung der wichtigsten Grundsätze, die sich aus dem 
allgemeinen Kirchenrecht für die Schiedsgerichtsbarkeit gewinnen 
lassen, kann auch eine erste Aussage über die „Pastoralen Schieds
gerichte in der Erzdiözese Wien" getroffen werden: Diese „Schieds
gerichte" sind keine Schiedsgerichte; sie werden nur so genannt. 

Diese Feststellung stützt sich zunächst auf die Tatsache, daß die 
Wiener SchGO das Grundprinzip jeder Schiedsgerichtsbarkeit, nämlich 
das der Freiwilligkeit der Unterwerfung, außer acht läßt. Schon die 
Institutionalisierung von „Schiedsgerichten" mit einem territorial um
schriebenen Zuständigkeitsbereich (§ 1 SchGO) scheint diesem Prin
zip zu widersprechen. Denn wenn jemand mit seiner Streitsache an 
eine bereits bestehende Einrichtung verwiesen wird, wird seine Frei
heit, einen Schiedsvertrag abzuschließen oder den ordentlichen Rechts
weg zu beschreiten, aufgehoben. 

Dazu kommt aber noch, daß den Senaten der „Schiedsgerichte" 
fünf ständige Mitglieder und fünf Ersatzmitglieder angehören (§ 2 
Abs. 1 SchGO), die „für die Funktionsperiode des jeweiligen Pasto
ralen Rates" (§ 5 Abs. 1 SchGO) von jenem Vikariats- bzw. Diözesan-
rat gewählt werden, für den das „Schiedsgericht" errichtet ist (§ 3 
Abs. 1 SchGO). Die Bildung eines Schiedsgerichtes für den konkreten 
Einzelfall wird ausdrücklich ausgeschlossen (§ 2 Abs. 4 SchGO). Die 
Streitparteien haben lediglich das Recht, binnen einer Nutzfrist von 
acht Tagen je einen nichtständigen Schiedsrichter namhaft zu machen; 
wird die Frist versäumt, beruft der Senatsvorsitzende „für die säumige 
Partei unter Bedachtnahme auf deren Interessen eine Person als nicht
ständiges Mitglied in den Senat" (§ 9 Abs. 7 SchGO). Der so auf 
sieben Mitglieder erweiterte Senat des „Schiedsgerichtes" hat dann 
über die Streitsache zu entscheiden (§ 2 Abs. 2 SchGO). Diese Be
stimmungen widersprechen dem allgemeinen Kirchenrecht über die 
Schiedsgerichtsbarkeit. Denn wenn auch c. 1929 CIC über den Modus 
der Bestellung von Schiedsrichtern keine ausdrückliche Bestimmung 
enthält1 5), so ist doch nach dem Wortlaut des Gesetzes zumindest 
die Zahl der Schiedsrichter durch freie Parteienvereinbarung fest-

14) Davon unberührt bleibt selbstverständlich das Recht des Bischofs, 
die Jurisdiktion etwa des Generalvikars durch Reservationen einzuschränken 
(c. 368 § 1 CIC). Dasselbe gilt naturgemäß für andere Stellvertretungsämter, 
wie z. B. das des Bischofsvikars (ES n. 14, § 2: AAS 58 [1966] 765). 

15) Vgl. J u l i e n : Apollinaris 10 (1937) 553. 
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zusetzen 1 6). Was aber den Bestellungsmodus betrifft, greift nach c. 1930 
mit c. 1926 CIC im Bereich der Erzdiözese Wien § 580 ZPO Platz, 
wonach die Parteien im Schiedsvertrag sich auch über die Personen, 
die als Schiedsrichter fungieren sollen, verständigen können; enthält 
der Schiedsvertrag keine diesbezügliche Vereinbarung, dann hat jede 
Partei je einen Schiedsrichter zu bestellen, und diese haben einen 
Dritten zum Obmann zu wählen. Wird die Bestellung der Schieds
richter nicht rechtzeitig vorgenommen, oder können sich die von den 
Parteien ernannten Schiedsrichter auf keinen Obmann einigen, dann 
erfolgt die Bestellung auf Antrag hin durch jenes ordentliche Gericht, 
das an sich für den Rechtsstreit in erster Instanz zuständig wäre 
(§ 582 Abs. 1 ZPO)1 7). Voraussetzung für die Schiedsrichterbestellung 
durch das Gericht ist aber, daß zwischen den Parteien überhaupt ein 
Schiedsvertrag abgeschlossen wurde, der übrigens, um rechtswirksam 
zu sein, schriftlich errichtet werden muß (§ 577 Abs. 3 ZPO). Zwangs
weise können die Parteien einem institutionalisierten schiedsgericht
lichen Verfahren jedenfalls nicht unterworfen werden. Genau dies sieht 
aber die Wiener SchGO vor, weshalb die von ihr „Schiedsgerichte" 
genannten Einrichtungen keine Schiedsgerichte im eigentlichen Sinn 
sein können, sondern etwas anderes darstellen. 

Derselbe Schluß ist zu ziehen, wenn man den sachlichen Zuständig
keitsbereich der „Pastoralen Schiedsgerichte in der Erzdiözese Wien" 
näher untersucht. Denn nach der SchGO entscheiden die „Schieds
gerichte" der Vikariate (§ 7) und der Erzdiözese (§ 8) über den Ein
spruch des Pfarrers (§ 7 Abs. 1 a)1 8), des Dechanten (§ 7 Abs. 1 d) 
bzw. des Bischofsvikars (§ 8 Abs. 1 b) gegen Beschlüsse je ihres 
Rates; über den Rekurs eines Pfarrgemeinde- (§ 7 Abs. 1 b)1 9) bzw. 
Dekanatsrates (§ 7 Abs. 1 e) gegen Maßnahmen des Pfarrers bzw. 
Dechanten, die diese „gegen rechtskräftige Beschlüsse" des jeweiligen 

1β) Vgl. M e I i c h a r : ÖAfKR 2 (1951) 200. 
, 7) Da es in unserem Zusammenhang ausschließlich um Streitfragen geht, 

die rein innerkirchliche Angelegenheiten betreffen, die exklusiv der Jurisdiktion 
der Kirche unterliegen (c. 1553 § 1 CIC), wäre der Antrag auf Bestellung 
eines Schiedsrichters bei dem nach cc. 1557-1568 CIC jeweils zuständigen 
kirchlichen Gericht einzubringen. In der Regel würde dies wohl das Wiener 
Diözesangericht sein. — Vgl. auch J u l i e n : Apollinaris 10 (1937) 553. 

18) Obgleich PGO n. 15 c in der Weise novelliert wurde, daß nunmehr 
der PGR sich wegen Verweigerung der Zustimmung des Pfarrers an das 
„Schiedsgericht" wenden kann (vgl. Anm. 5 und 6), wurde es verabsäumt, 
auch die entsprechenden Bestimmungen der SchGO ausdrücklich abzuändern. 
Für das jetzt zu behandelnde Problem ist dieses Versäumnis aber belanglos. 

l f )) Nach der Novellierung von PGO n. 10 treten Beschlüsse des PGR 
— ausgenommen solche in vermögensrechtlichen Angelegenheiten — erst mit 
Zustimmung des Pfarrers in Kraft (vgl. Anm. 5, 6 und 18). 
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Rates getroffen haben2 0); über den Einspruch gegen eine Wahl zum 
Pfarrgemeinde- (§ 7 Abs. 1 c), Dekanats- (§ 7 Abs. 1 f) bzw. Vikariats-
oder Diözesanrat (§ 8 Abs. 1 a); über den Rekurs eines PGR gegen 
Beschlüsse des Dekanatsrates (§ 7 Abs. 1 g) sowie eines Dekanats
rates gegen Beschlüsse des Vikariatsrates (§ 8 Abs. 1 c); und schließ
lich über den Amtsverlust eines Mitgliedes eines Pfarrgemeinde-
(§ 7 Abs. 1 h), Dekanats- (§ 7 Abs. 1 i), Vikariats- (§ 8 Abs. 1 d) bzw. 
des Diözesanrates (§ 8 Abs. 1 e). Durch diözesane Vorschriften können 
den „Schiedsgerichten" des Vikariates (§ 7 Abs. 2) und der Diözese 
(§ 8 Abs. 2) weitere Agenden zugewiesen werden. 

Hier ist nicht der Ort zu untersuchen, ob die Wiener Diözesan-
synode Natur und Funktion der verschiedenen Räte richtig gesehen 
hat, so wie das Zweite Vatikanische Konzil sie gewollt hat2 1). Was das 
Verhältnis zwischen dem Pfarrer und seinem Rat betrifft, hat die 
jüngste Novellierung der Ordnung für den PGR 2 2) - nicht ohne 
Nachhilfe des Hl. Stuhles - wenigstens zum Teil eine gewisse Über
einstimmung des diözesanen mit dem gemeinen Kirchenrecht gebracht. 
Aber in unserem Zusammenhang ist nur die Frage nach der Rechts
natur jener Streitgegenstände zu stellen, die nach §§ 7 und 8 SchGO 
von den „Schiedsgerichten" zu entscheiden sind. Wenn man nun die 
oben angeführten Punkte prüft, kann man sich doch der Erkenntnis 
nicht verschließen, daß es sich in keinem einzigen Fall um vergleichs
fähige Privatrechte handelt, die allein einem Schiedsgericht zur Ent
scheidung übertragen werden könnten, sondern immer um solche 
Rechte, die mit einem bestimmten Kirchenamt verbunden sind. An 
Kirchenämtern und den damit verbundenen Rechten und Pflichten 
besteht aber ihrer Natur entsprechend ein eminentes öffentliches 
Interesse. Auf Rechte, die jemandem aus seinem Amt zuwachsen, 
kann man daher weder verzichten 2 3), noch kann man darüber einen 
Vergleich abschließen. Daher ist auch die schiedsgerichtliche Aus
tragung eines diesbezüglichen Rechtsstreites ausgeschlossen. 

Konfrontiert man das bisherige Ergebnis dieser Untersuchung mit 
der Wiener SchGO, ergeben sich zwei mögliche Konsequenzen: Ent
weder die SchGO ist so abzuändern, daß sie mit den Bestimmungen 

20) Gegen Maßnahmen eines Bischofsvikars, die dieser gegen Beschlüsse 
des Vikariatsrates getroffen hat, ist keine Einspruchsmöglichkeit vorgesehen. 

21) Grundsätzlich zur ganzen Problematik vgl. M ö r s d o r f , Die andere 
Hierarchie: AfkKR 138 (1969) 461-509. 

22) Vgl. Anm. 5. 
23) Die Möglichkeit, auf das Amt als solches zu verzichten, ist selbstver

ständlich gegeben (c. 184 CIC). - Daß Amtsrechte unverzichtbar sind, über
sieht auch der Entwurf einer Schiedsgerichtsordnung, den die Bischofskon
ferenz der USA im November 1969 gebilligt hat; vgl. On Due Process, 
Washington, ο. J . 
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des allgemeinen Kirchenrechts über die Schiedsgerichtsbarkeit kon
form geht, wobei — wie gezeigt wurde — darauf Bedacht zu nehmen 
wäre, daß den Schiedsgerichten nur Kontroversen über vergleichs
fähige Rechte zur Entscheidung übertragen werden können, und auch 
dies nur dann, wenn alle Streitteile damit einverstanden sind; derzeit 
ist jedenfalls niemand verpflichtet, sich den auf rechtswidriger Grund
lage errichteten „Schiedsgerichten" zu unterwerfen. Oder aber man 
muß den Schluß ziehen, daß der Diözesangesetzgeber gar keine 
Schiedsgerichte im eigentlichen Sinn schaffen wollte, bzw. daß er 
solche tatsächlich nicht geschaffen hat, sondern eben etwas anderes. 

V. 

In der Tat muß zunächst wohl vermutet werden, daß jene, die die 
Wiener SchGO erarbeitet haben, an ein unabhängiges Organ dachten, 
das bei Kontroversen, die sich aufgrund der „Ordnungen für die 
Pastoralen Gremien" ergeben könnten, letztlich durch Urteilsspruch 
entscheiden soll, was rechtens ist. Diese Vermutung stützt sich zu
nächst darauf, daß der entscheidende Einfluß, den weltliche Juristen 
auf die Erstellung der SchGO genommen haben, nicht zu übersehen 
ist 2 4). Nun gibt es aber in Österreich sogenannte Schiedsgerichte, die 
in Wirklichkeit staatliche Sondergerichte mit einem sachlich eng um
schriebenen Zuständigkeitsbereich sind 2 5). Der Gedanke, daß man 
— wie dies in den letzten Jahren häufig geschieht — eine staatliche 
Organisationsform auf die Kirche übertragen wollte, liegt nahe. Die 
Bezeichnung „Schiedsgericht" konnte man gerne übernehmen, da 
sie wesentlich milder klingt als „Gericht", was wieder dem schizo
phrenen Zeitgeist unserer Tage sehr entspricht, da man heute zwar 
laut über den in der Kirche herrschenden Juridismus klagt, gleichzeitig 
aber eine Verrechtlichung des kirchlichen Lebens betreibt, wie es die 
Kirche in ihrer ganzen Geschichte noch nie erlebt hat. Doch durch die 
Bezeichnung darf man sich über das Wesen einer Sache nicht täuschen 
lassen. Die „Pastoralen Schiedsgerichte in der Erzdiözese Wien" sind 
jedenfalls deutlich erkennbar als derartige Sondergerichte konzipiert. 
Dafür sprechen nicht nur die schon besprochene Institutionalisierung 
(§ 1 SchGO), Zusammensetzung (§ 2) und Zuständigkeit (§§ 7, 8) 
der „Schiedsgerichte", sondern vor allem auch die in § 6 SchGO 
vorgesehene Immunität (Abs. 1) und Weisungsfreiheit (Abs. 9) ihrer 
Mitglieder. Diese können demnach wegen ihrer „richterlichen Tätig
keit" (!) in der Regel nicht zur Verantwortung gezogen werden und 
sind an keine Weisungen gebunden; sie haben lediglich „die all-

24) Ob und welche Kanonisten an der Arbeit beteiligt waren, ist mir nicht 
bekannt. 

25) Vgl. Anm. 12. 
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gemeinen Normen des Kirchenrechtes26) und des 2. Vatikanischen 
Konzils2 7), aber auch die Beschlüsse der Wiener Diözesansynode2 8) 
und das jeweilige Pastoralkonzept29) anzuwenden" (§ 10 Abs. 8 
SchGO). 

Wenn nun die „Schiedsgerichte" in Wirklichkeit Sondergerichte 
sein sollen, ist zu fragen, ob der Bischof die Gewalt hat, neben dem 
gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Diözesangericht (cc. 1573, 
1574 CIC) auch noch ein anderes Gericht zu schaffen. Diese Frage 
ist prinzipiell zweifellos zu bejahen. Denn zufolge der Gewalteneinheit 
ist der Bischof in seiner Diözese Inhaber der höchsten richterlichen 
Gewalt, die er — soweit dies vom Gesetz nicht ausgeschlossen ist — 
entweder selbst oder durch andere ausüben kann (c. 1572 § 1 CIC). 
Er hat daher auch das Recht, bestimmte Streitfälle unter Ausschaltung 
seines Diözesangerichtes persönlich zu entscheiden oder anderen 
zur Entscheidung zu übertragen. Diese Übertragung richterlicher Ge
walt geschieht im Wege der Delegation, wofür die cc. 199—207, 209 
CIC zu beachten sind 3 0); in diesem Fall hätten wir es also mit einem 
delegierten Gericht des Bischofs nach c. 1606 CIC zu tun. Dabei ist 
jedoch festzuhalten, daß auch dem delegierten Gericht die Verfahrens-

26) Deren Kenntnis wird bei den durch Wahl ermittelten (§ 3 SchGO) 
„Schiedsrichtern" ohne weiteres vorausgesetzt. Zwar fordert § 3 Abs. 2 SchGO 
als Wählbarkeitserfordernis pastorale und rechtliche Erfahrung, nicht aber die 
Kenntnis des Kirchenrechts. Wollte man allerdings auch dies noch verlangen, 
wäre der wählbare Personenkreis sehr eingeschränkt. Die Frage freilich, wie 
„Schiedsrichter" das allgemeine Kirchenrecht anwenden sollen, wenn sie es 
(fast regelmäßig) nicht kennen, muß unbeantwortet bleiben. 

27) Die konziliare und nachkonziliare Gesetzgebung scheint hier nicht 
als Teil des allgemeinen Kirchenrechts angesehen zu werden. 

28) Die außersynodalen Partikulargesetze werden hier nicht berücksichtigt. 
29) Hinter dieser vielleicht etwas zu bombastischen Bezeichnung verbirgt 

sich ein schlichter Arbeitsplan, den die Räte für die Seelsorge in jeweils 
ihrem Bereich zu erstellen haben. So bestimmt etwa PGO n. 2 Aa, daß der 
PGR „das Konzept des pfarrlichen Heilsdienstes" zu beraten und zu be
schließen hat, das „insbesondere Jahresschwerpunkte auf den Gebieten der 
Verkündigung, Liturgie und Caritas . . . unter Berücksichtigung der vom De
kanat, Vikariat und der Diözese festgelegten pastoralen Planung" enthalten 
muß. Hier muß jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, daß höchstens 
dem diözesanen Pastoralkonzept, das wie alle Beschlüsse des PDzR nur mit 
Zustimmung des Bischofs in Kraft treten kann (PDzR-Ordnung § 25), der Cha
rakter eines Gesetzes zukommt. Alle anderen Konzepte bedürfen der Zustim
mung des Bischofs nicht und können daher auch keine Gesetzeskraft erlan
gen. Wenn man daher mit den „Schiedsgerichten" in Wirklichkeit (Sonder-) 
Gerichte schaffen wollte, können solche Pastoralkonzepte nicht als Entschei
dungsgrundlagen akzeptiert werden, da sich die Rechtsprechung im Gegen
satz zur Verwaltung ausschließlich auf Gesetze stützen muß (vgl. E i c h -
m a n n - M ö r s d o r f , Lehrbuch 111 27). 

30) E i c h m a n n - M ö r s d o r f , Lehrbuch III 66. 
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weise durch das kanonische Prozeßrecht bindend vorgeschrieben ist. 
Die Verfahrensordnung des Prozeßrechtes kann, da es sich hier 
um gemeinrechtliche Normen handelt, durch eine diözesane „Schieds
gerichtsordnung" nicht außer Kraft gesetzt werden (c. 335 § 1 CIC). 
Es ist daher zu prüfen, ob die Wiener SchGO mit den prozeßrecht
lichen Normen des CIC in Einklang gebracht werden kann. 

VI. 

§ 1 Abs. 1 SchGO sieht vor, daß für jedes Vikariat (Lit. a) und auf 
Diözesanebene (Lit. b) je ein „Schiedsgericht" eingerichtet werden 
soll. Dies ist rechtlich unbedenklich, weil der Bischof zweifellos auch 
mehrere delegierte Gerichte schaffen kann. Da das diözesane „Schieds
gericht" nicht Berufungsinstanz für die Vikariats-„Schiedsgerichte" ist, 
sondern sich von diesen nur hinsichtlich des sachlichen Zuständig
keitsbereichs unterscheidet, ist auch gegen diese Differenzierung an 
sich nichts einzuwenden. Klar muß aber sein, daß es sich bei jedem 
dieser „Schiedsgerichte" um bischöfliche Gerichte handelt, die vom 
Bischof mit delegierter richterlicher Gewalt ausgestattet sind und 
im Auftrag und anstelle des Bischofs Recht sprechen. Abwegig wäre 
die Vorstellung, daß die Vikariats-„Schiedsgerichte" unter der Autori
tät des Bischofsvikars stünden 3 1). Das Amt des Bischofsvikars ent
spricht hinsichtlich seiner Rechtsnatur dem des Generalvikars3-); er 
hat daher wie dieser keine richterliche Gewalt33). Vollmachten, die 
er selbst nicht besitzt, kann er aber selbstverständlich auch nicht 
delegieren. Sowohl das Diözesan- wie auch die drei Vikariats-„Schieds-
gerichte" müßten also als bischöfliche Sondergerichte angesehen 
werden, die aufgrund der ihnen vom Bischof übertragenen potestas 
delegata im Rahmen ihrer je verschiedenen territorialen und sachlichen 
Zuständigkeit in erster Instanz richterliche Gewalt ausüben. 

Außer diesen „Schiedsgerichten" sieht aber § 1 Abs. 1 c SchGO 
auch die Errichtung eines Appellationssenates vor. Dieser hat nach 
§ 8 Abs. 3 SchGO „über Anträge auf Wiederaufnahme rechtskräftig 
beendeter Verfahren" zu entscheiden und diese gegebenenfalls 
neu durchzuführen. Ein derartiger Antrag kann nach § 1 1 Abs. 1 
SchGO „bei Verfahrensmängeln oder bei Hervorkommen neuer Be
weismittel" gestellt werden. Die Bezeichnung „Appellationssenat" ist 
jedoch irreführend, weil die Streitsachen, die dieser Senat zu behan-

81) Dennoch scheint man von dieser Vorstellung auszugehen. Denn nach 
§ 10 Abs. 9 SchGO bedürfen die Erkenntnisse dieser „Schiedsgerichte" der 
Bestätigung durch den Bischofsvikar. 

32) ES I n. 14 § 2: AAS 58 (1966) 765. 
33) M ö r s d o r f , Lehrbuch » I 430 f. 
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dein hat, nicht im Wege der Berufung an ihn herangetragen werden 3 4). 
Trotzdem muß man aber im Appellationssenat nach der Konzeption 
der SchGO einen Senat höherer Instanz sehen, da er ein in Rechts
kraft erwachsenes Urteil eines bischöflichen Sondergerichtes zu be
stätigen oder aufzuheben befugt ist. 

Unter der Voraussetzung, daß man mit den „Schiedsgerichten" 
eigentlich Sondergerichte, d. h. bischöfliche delegierte Gerichte, schaf
fen wollte, ist festzuhalten, daß der Bischof nur delegierte Gerichte 
erster Instanz einsetzen kann 3 δ). Wurde in erster Instanz ein Urteil 
gefällt, dann ist die Jurisdiktion des Bischofs und seiner Gerichte in 
dieser Sache erschöpft, denn wer eine Sache in einer Gerichtsinstanz 
behandelt hat, kann darüber in einer zweiten Instanz nicht mehr 
befinden (c. 1571 CIC). Urteile, die von einem Gericht des Erzbischofs 
von Wien gefällt wurden, können nur von einem Gericht des Erz
bischofs von Salzburg überprüft werden, da Salzburg für Wien nach 
c. 1594 § 2 CIC die ordentliche zweite Instanz ist. Selbstverständlich 
könnte das Urteil eines bischöflichen Sondergerichtes auch bei der 
Sacra Romana Rota angefochten werden (c. 1599 § 1, 1 0 CIC). 
Der in der Wiener SchGO vorgesehene Appellationssenat hat jeden
falls als Gerichtsinstanz keinerlei Funktion. 

Die Zusammensetzung der „Schiedsgerichte" (§ 2 SchGO) und 
die Bestellung ihrer Mitglieder (§ 3 SchGO) wären dann nicht zu be
anstanden, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt wären: Es müßte klar 
sein, daß die Richter ihre richterliche Gewalt kraft bischöflicher Dele
gation erhalten, und es dürften nur solche Personen zum Richteramt 
berufen werden, die hierfür nach c. 1574 § 1 CIC geeignet sind. 

Was nun die erste Voraussetzung betrifft, scheint man bei Erstel
lung der SchGO von der irrigen Annahme ausgegangen zu sein, daß 
die Mitglieder der „Schiedsgerichte" ihre Jurisdiktion von jenem 
Pastoralen Rat erhalten, der sie durch Wahl zu ermitteln hat (§ 3 
SchGO). Dies ist hinsichtlich der Mitglieder des Diözesan-„Schieds-
gerichtes" unschädlich, weil nach der Ordnung des PDzR alle Be
schlüsse der Zustimmung des Bischofs bedürfen (§ 25). In der Zu
stimmung des Bischofs zur Wahl der Richter kann daher ohne weiteres 
auch die Delegation richterlicher Gewalt gesehen werden. Die Mit
glieder der Vikariats-„Schiedsgerichte" werden aber vom jeweiligen 
Vikariatsrat gewählt, dessen Beschlüsse der bischöflichen Bestätigung 

34) Eine Berufung gegen Urteile der „Schiedsgerichte" ist in der Wiener 
SchGO gar nicht vorgesehen. Zwar ist nach § 10 Abs. 9 SchGO „den Par
teien Rechtsmittelbelehrung zu erteilen", es ist aber nur von einem einzigen 
Rechtsmittel, dem Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens, die Rede. 

35) E i c h m a n n - M ö r s d o r f , Lehrbuch III 66. 
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nicht bedürfen (VO § 19). Von wem erhalten sie die richterliche Ge
walt? Zweifellos wäre es denkbar, daß diese Gewalt vom Bischof 
durch gesetzliche Delegation übertragen wird. Dies müßte aber im 
Gesetz ausdrücklich gesagt werden. Da dies in der Wiener SchGO 
nicht geschehen ist, können die „Schiedsgerichte" zumindest der 
Vikariate nicht als bischöflich delegierte Gerichte angesehen werden. 

Die zweite Voraussetzung für die Anerkennung der „Schiedsge
richte" als bischöfliche delegierte Gerichte ist, daß ihre Mitglieder 
den vom CIC verlangten Eignungserfordernissen genügen. Nach c. 
1574 § 1 CIC können zu Richtern nur Priester bestellt werden, die im 
kanonischen Recht erfahren sind 3 6). Dagegen können nach § 3 Abs. 2 
SchGO „alle Personen mit pastoraler und rechtlicher Erfahrung, die 
für den betreffenden Pastoralen Rat wählbar sind", zu Richtern be
stellt werden. Abgesehen davon, daß hier eine Erfahrung im kano
nischen Recht nicht verlangt wird, können in die Pastoralen Räte und 
damit in die „Schiedsgerichte" auch Laien gewählt werden. Und tat
sächlich setzen sich die bisher konkret errichteten „Schiedsgerichte" 
aus je zwei Priestern und drei Laien zusammen37). Da aber Laien 
nach dem allgemeinen Kirchenrecht richterliche Gewalt nicht über
tragen werden kann 3 8), können sie auch nicht wirksam Recht spre
chen, so daß die so zusammengesetzten „Schiedsgerichte" nicht dele
gierte Gerichte des Bischofs sein können. 

Bedenken ergeben sich auch aus der Zuständigkeitsregelung der 
„Schiedsgerichte". Zwar dürften Fragen der Wahlanfechtung (§ 7 
Abs. 1 c, f; § 8 Abs. 1 a SchGO) oder der Amtsenthebung eines Rats
mitglieds (§ 7 Abs. 1 h, i; § 8 Abs. 1 d, e SchGO) ohne weiteres durch 
Diözesangesetz einem bischöflichen Sondergericht zur Entscheidung 
übertragen werden können. Eine andere Frage ist aber, ob dies auch 
bei Kontroversen zwischen einem Pfarrer, Dechanten oder Bischofs
vikar und je ihren Räten (§ 7 Abs. 1 a, b, d, e; § 8 Abs. 1 b SchGO) in 
jedem Fall möglich ist. Deren Amtstätigkeit gehört nämlich dem Be
reich der kirchlichen Verwaltung an, die zwar im Rahmen der bestehen
den Gesetze handeln muß, der aber auch ein mehr oder weniger 
weiter Ermessensspielraum zur Verfügung steht. Eine gerichtliche 

36) Zugegebenermaßen ist hier nur von den (Pro-) Synodalrichtern die 
Rede, nicht von den delegierten Richtern. Da aber cc. 1606, 1607 CIC keine 
einschlägigen Bestimmungen enthalten, ist der Wille des gemeinkirchlichen 
Gesetzgebers durch Gesetzesanalogie nach c. 20 CIC zu ermitteln. 

37) WDBI 110 (1972) 171, 186. 
38) Daß es sich hier nicht um eine grundsätzliche Unfähigkeit der Laien 

zum Richteramt handelt, zeigt MP „Causas matrimoniales" V § 1: AAS 63 
(1971) 443. Die hier verfügte Ausnahme gilt aber nur für die Zusammensetzung 
von Ehegerichten; sie kann auf andere Gerichte nicht ohne weiteres über
tragen werden. 
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Nachprüfung von Verwaltungsakten ist aber nur dann zulässig, wenn 
subjektive Rechte verletzt wurden (vgl. c. 1667 CIC); auf keinen Fall 
aber darf das freie Ermessen durch ein Gerichtsurteil eingeschränkt 
werden 3 9). Dies bedeutet, daß die sachliche Zuständigkeit der Wiener 
„Schiedsgerichte" wesentlich eingeschränkt werden müßte, was freilich 
kaum den Intentionen der Wiener Diözesansynode entsprechen dürfte, 
die ja in den verschiedenen Räten so gerne kollegiale Leitungsorgane 
gesehen hätte 4 0). 

Nur in Ergänzung zu den schon angeführten Bedenken sei noch 
kurz angemerkt, daß selbstverständlich auch die in der SchGO nor
mierte Verfahrensordnung (§§ 9, 10) mit dem kanonischen Prozeßrecht 
nicht übereinstimmt41). Wollte man, wie vermutet werden darf, mit den 
„Schiedsgerichten" unabhängige Sondergerichte schaffen, ist auch 
jene Bestimmung des § 10 Abs. 9 SchGO systemwidrig, wonach die 
Erkenntnisse dieser Gerichte der Bestätigung durch den Bischofsvikar 
bzw. Diözesanbischof bedürfen (vgl. cc. 1868-1875 CIC)42). Völlig 
unbefriedigend ist es aber, wenn gegen ein Gerichtsurteil als einziges 
Rechtsmittel der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens zur 

39) E i c h m a n n - M ö r s d o r f , Lehrbuch III 32. - Immerhin wäre 
es vorstellbar, daß etwa eine vom Pfarrer erstellte Gottesdienstordnung 
den Wünschen und Bedürfnissen einer Gemeinde nicht Rechnung trägt, 
so daß die Mitfeier der Sonntagsmesse mit unnötigen Schwierigkeiten 
verbunden wäre. In diesem Fall könnte zweifellos eine Verletzung subjek
tiver Rechte angenommen werden, da der in c. 1248 CIC ausgesprochenen 
Pflicht der Gläubigen das in c. 682 CIC ausgedrückte Recht gegenübersteht. 
Der PGR hätte daher das Recht, bei dem hierfür zuständigen bischöflichen 
delegierten Gericht die Klage auf Änderung der Gottesdienstordnung einzu
bringen. Anders verhält sich die Sache jedoch dann, wenn der Pfarrer gegen 
den Willen des PGR etwa die Abhaltung besonderer Gottesdienste (z. B. Mai
andachten) oder Predigten (z. B. für Gastarbeiter) anordnet. Denn Recht und 
Pflicht zur Seelsorge an den Pfarrangehörigen fällt in die amtliche Zuständig
keit des Pfarrers (c. 464 § 1 CIC), der daher auch Maßnahmen treffen kann 
und muß, die nach seinem Ermessen der Seelsorge dienlich sind. Die Vorstel
lung, daß ein Pfarrer durch Gerichtsurteil gezwungen werden könnte, solche 
Maßnahmen zu unterlassen, weil es dem PGR nicht gefällt, ist schlechthin 
absurd. 

40) PGO n. 1, DO § 1, VO § 1. 
41) So wird vor allem c. 1585 CIC außer acht gelassen, wonach jedem 

Gerichtsverfahren ein Notar beizuziehen ist. Im Gegensatz zu c. 1640 § 1 CIC 
sieht § 10 Abs. 3 SchGO die Öffentlichkeit der Verhandlung vor. Auf die unbe
friedigende Bestimmung von § 10 Abs. 8 SchGO wurde bereits oben (Anm. 
26-29) hingewiesen. 

42) Im übrigen muß auch an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß 
die hier zutage tretende Vorstellung, der Bischofsvikar sei eine vom Diözesan
bischof verschiedene Instanz, den Charakter dieses Amtes verkennt (vgl. 
oben S. 444 mit Anm. 31). 
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Verfügung steht, der außerdem nicht einmal bei einer echten zweiten 
Instanz eingebracht werden kann (§11 SchGO)43). 

Auch am Ende dieses Abschnittes unserer Untersuchung ist daher 
als Ergebnis festzuhalten: Wenn tatsächlich beabsichtigt war, mit den 
„Schiedsgerichten" delegierte bischöfliche Gerichte neben dem ordent
lichen Diözesangericht als Sondergerichte mit einem bestimmten sach
lichen Zuständkeitsbereich zu schaffen, dann müssen die Bestimmun
gen der SchGO mit jenen des allgemeinen Prozeßrechtes in Überein
stimmung gebracht werden. Da jedoch in diesem Fall vor allem der 
wählbare Personenkreis und der sachliche Kompetenzbereich dieser 
„Schiedsgerichte" erheblich eingeschränkt werden müßten, steht zu 
befürchten, daß die Initiatoren dieser Einrichtung ihr Hauptanliegen 
gefährdet sehen werden. Weil somit die Wiener „Schiedsgerichte" 
in ihrer gegenwärtigen Konzeption weder als echte Schieds- noch als 
bischöfliche Sondergerichte angesehen werden können, muß nach 
einer dritten Möglichkeit Ausschau gehalten werden, die sowohl den 
Absichten der Diözesansynode wie auch den Normen des gemeinen 
Kirchenrechts entspricht. 

VII. 

Als eine solche dritte Möglichkeit bietet sich nun nur noch an, diese 
„Schiedsgerichte" in den weiten Bereich der kirchlichen Verwaltung 
einzubauen. Dabei könnten grundsätzlich zwei verschiedene Wege 
beschritten werden: Entweder man sieht in den „Schiedsgerichten" 
weisungsgebundene Verwaltungsorgane; dann handelt es sich um 
Amtsstellen des Ordinariates. Ober aber man sieht in ihnen Organe 
der kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit44); dann unterstehen sie 
direkt dem Diözesanbischof. In unserem Zusammenhang ist zunächst 
wohl zu prüfen, ob es sich bei den Wiener „Schiedsgerichten" um 
kirchliche Verwaltungsgerichte handeln kann. 

Träger der kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist allein der 
Bischof, da die Zuständigkeit des Generalvikars auf die allgemeine 
Verwaltung, die des Offizials und der Synodalrichter auf die gemein-
gerichtliche Rechtspflege beschränkt ist 4 5). Zweifellos kann der Bischof 
diese Gewalt, die ihm aufgrund seines Amtes in ordentlicher Weise 
zusteht, einem von ihm geschaffenen Kollegialorgan delegieren, soweit 
im gemeinen Recht nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges bestimmt 

43) Vgl. oben S. 444 f. 
44) Kirchliche Verwaltungsgerichte sind nicht Gerichte, die Verwaltungs

akte gerichtlich nachprüfen, sondern Organe, die innerhalb der Verwaltung 
gerichtlich vorgehen. Vgl. K. M ö r s d o r f , Die kirchliche Verwaltungsge
richtsbarkeit: Eichmann-Festschrift, Paderborn 1940, 551-591. 

45) M ö r s d o r f : Eichmann-Festschrift 568. 
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ist (c. 199 § 1 CIC). Da aber verwaltungsgerichtliche Tätigkeit ganz 
ohne Zweifel gerichtliche Tätigkeit (innerhalb der Verwaltung) ist, 
können nur solche Personen delegiert werden, die nach gemeinem 
Recht fähig sind, in der Kirche ein Richteramt auszuüben. Damit 
stehen wir hier vor derselben Schwierigkeit, die schon im vorher
gehenden Abschnitt aufgezeigt wurde, daß nämlich Laien das Richter
amt nicht übertragen werden kann 4 6). Dies muß auch für die kirch
liche Verwaltungsgerichtsbarkeit gelten. 

Außerdem gilt für Erkenntnisse kirchlicher Verwaltungsgerichte der
selbe Grundsatz wie für gemeingerichtliche Urteile, daß sie nämlich 
Rechts-, nicht jedoch Ermessensfragen zu entscheiden haben 4 7). Da 
aber Kontroversen, die zwischen einem kirchlichen Amtsträger und 
seinem Rat entstehen können, regelmäßig Fragen betreffen, über die 
in dem betreffenden Rat abgestimmt wird, ergibt sich schon aufgrund 
dieser Tatsache, daß es sich dabei zumindest in der Regel um reine 
Ermessensfragen handelt. Zum Gegenstand einer Abstimmung können 
ja nur solche Fragen gemacht werden, die der freien Disposition 
unterliegen. Über Fragen, die durch das Recht bereits geregelt sind, 
kann man nicht mehr abstimmen. Sollte allerdings in einem Aus
nahmefall ein Streit darüber entstehen, was rechtens ist4 8), wäre es 
durchaus denkbar, diese Frage durch ein Verwaltungsgericht entschei
den zu lassen. Da jedoch die Räte vor allem für die Erstellung und 
Durchführung von Pastoralkonzepten zuständig sind (PGO n. 2; DO 
§ 2; VO § 2), werden die diesbezüglichen Kontroversen kaum jemals 
Rechtsfragen betreffen. 

Den Charakter eines kirchlichen Verwaltungsgerichtes könnten da
her die mit Laien besetzten „Schiedsgerichte" wenigstens in etwa 
höchstens dann erhalten, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt wären: 
Es müßte erstens klargestellt werden, daß sich ihre Entscheidungs
kompetenz nicht auf reine Ermessensfragen bezieht, und man müßte 
zweitens die Bestimmung des § 10 Abs. 9 SchGO, wonach ihre 
Erkenntnisse vom Bischof bzw. Bischofsvikar bestätigt werden müssen, 
so verstehen dürfen, daß die „Schiedsgerichte" die Entscheidung bloß 
vorbereiten, die Entscheidung selbst aber vom Diözesanbischof bzw. 
kraft delegierter Vollmacht vom Bischofsvikar getroffen wird. Doch ab
gesehen davon, daß diese Einschränkungen kaum mit den Absichten 
der Diözesansynode in Einklang zu bringen sind — die Bestätigung 
der Erkenntnisse dürfte eher als ein „nihil obstat" zu verstehen sein —, 
könnten solche vorbereitende Organe schwerlich als Verwaltungs
gerichte im eigentlichen Sinn angesprochen werden. 

46) Vgl. S. 446 mit Anm. 36. 
47) M ö r s d o r f : Eichmann-Festschrift 581. 
48) Vgl. z. B. Anm. 39. 
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Will man daher Laien in die „Schiedsgerichte" entsenden und will 
man diesen eine Kompetenz auch in Ermessensfragen zuweisen, bleibt 
keine andere Möglichkeit, als diese Einrichtungen der allgemeinen 
Verwaltung zuzuordnen. Dieser Zuordnung kommt übrigens auch § 12 
Abs. 1 SchGO entgegen, wonach „für die kanzleimäßige Erledigung 
der Akten- und Poststücke" der „Schiedsgerichte" das Pastoralamt der 
Erzdiözese Wien zu sorgen hat, das im Diözesanschematismus als ein 
Amt des Erzbischöflichen Ordinariates ausgewiesen ist 4 9). 

VIII. 

Ganz ohne Zweifel hat jeder Bischof das Recht, seine Diözesan-
verwaltung so zu organisieren und aufzufächern, wie er es im Inter
esse einer geordneten Seelsorge für richtig und zweckmäßig hält. 
Durchaus legitim ist es auch, wenn er nicht mit jeder Kleinigkeit selbst 
behelligt werden möchte. In einer großen Diözese wird man auch 
dem Generalvikar nicht zumuten dürfen, daß er jeden Streitfall, der 
auf einer unteren Seelsorgsebene auftritt, persönlich untersucht und 
entscheidet. Es ist daher sehr sinnvoll, dafür ständige Einrichtungen 
zu schaffen, die mit delegierter Vollmacht ausgestattet sind. Die Letzt
verantwortlichkeit des Ordinarius muß freilich unter allen Umständen 
gewahrt bleiben. 

Aber auch unter dem Gesichtspunkt, daß die Laien auf ihre Weise 
am Sendungsauftrag der Kirche teilhaben 5 0), ist es am sinnvollsten, 
die „Pastoralen Schiedsgerichte" als Organe der Verwaltung anzu
sehen. Denn der Sinn der Pastoralen Gremien und letztlich auch der 
„Schiedsgerichte" liegt doch wohl darin, daß die verantwortliche Mit
arbeit der Laien in der Seelsorge institutionalisiert werden soll. Maß
nahmen der ordentlichen Seelsorge auf Pfarr-, Dekanats- und Vika-
riatsebene sind aber in rechtlicher Hinsicht stets Verwaltungsmaß
nahmen. Kontroversen darüber, welche konkrete Maßnahme für die 
Seelsorge am zweckmäßigsten ist, sollten daher in adäquater Weise, 
d. h. durch ein Verwaltungsorgan, entschieden werden. 

Wenn nun die „Pastoralen Schiedsgerichte in der Erzdiözese 
Wien" in Wirklichkeit weder Schieds- noch Sondergerichte sind, sollte 
man sie um der begrifflichen Klarheit willen auch nicht so nennen. 
Ihrem Charakter als Verwaltungsbehörde entspräche am ehesten die 
Bezeichnung „Schiedsamt" oder „Schiedsstelle beim Pastoralamt". Die 
SchGO wäre sachlich als Geschäftsordnung dieser Schiedsstellen 

4Ö) Personalstand der Welt- und Ordensgeistlichkeit der Erzdiözese Wien, 
Wien 1972, 76 ff. 

50) Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen gentium" n. 31: 
AAS 57 (1965) 37. 
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anzusehen und könnte richtiger „Schiedsordnung" (= SchO) genannt 
werden. 

Darüber hinaus müßten aber auch einige Bestimmungen der der
zeit geltenden SchGO novelliert werden, um sie mit den Grundsätzen 
der Diözesanverwaltung in Einklang zu bringen. 

IX. 

Um klarzustellen, daß die Schiedsstellen Organe der allgemeinen 
Diözesanverwaltung sind, sollte schon in § 1 Abs. 1 SchGO gesagt 
werden, daß sie beim Ordinariat, näherhin beim Pastoralamt der 
Erzdiözese errichtet werden. Gegen eine territoriale Kompetenzab
grenzung der einzelnen Schiedsstellen in der Weise, daß für jedes 
der drei Vikariate eigene Schiedskollegien gebildet werden (§ 1 
Abs. 1 a), bestehen keine Einwände. Irreführend wäre es dagegen, 
wenn man das bisherige „Pastorale Schiedsgericht der Erzdiözese" 
(§ 1 Abs. 1 b) einfach in eine „Schiedsstelle der Erzdiözese" umwan
deln wollte. Dadurch entstünde nämlich der Eindruck, als wären die 
Vikariats-Schiedsstellen nicht ebenfalls Organe der Erzdiözese, son
dern des jeweiligen Vikariates. Dem widerspräche auch VO n. 3 a, 
wonach sich die Bischofsvikare „des einen Ordinariates und seiner 
Ämter und Abteilungen" zu bedienen haben. Eigene Vikariatsbehör-
den gibt es also gar nicht. Da das bisherige Diözesan-„Schiedsgericht" 
hinsichtlich seiner sachlichen und territorialen Zuständigkeit den für 
die einzelnen Vikariate errichteten Schiedsstellen übergeordnet ist, 
könnte man es in Ermangelung eines besseren Ausdrucks „Ober-
schiedsstelle" nennen. 

Für die Einrichtung eines eigenen „Appellationssenates" (§ 1 
Abs. 1 c), der „über Anträge auf Wiederaufnahme rechtskräftig been
deter Verfahren" zu entscheiden und diese neu durchzuführen hätte 
(§ 8 Abs. 3 SchGO), ist in einer neu zu erlassenden SchO kein Platz. 
Entscheide der Schiedsstellen sind nämlich Verwaltungsakte, die zwar 
mit der Bestätigung durch den Ordinarius zunächst äußere Rechts
kraft erhalten. Wer sich aber durch einen solchen Entscheid beschwert 
fühlt, kann gegen sie Beschwerde an den Hl. Stuhl einlegen (c. 1601 
CIC); dieses Recht kann ihm auch durch ein Diözesangesetz nicht ver
wehrt werden. Ein Verwaltungsakt kann aber auch von der aus
stellenden Behörde selbst jederzeit zurückgenommen oder abgeändert 
werden; deshalb kann jemand, der sich durch einen Schiedsentscheid 
beschwert fühlt, ehe er das Rechtsmittel der Beschwerde an den 
Hl. Stuhl ergreift, bei der betreffenden Schiedsstelle oder beim 
Ordinarius Gegenvorstellungen erheben und um Abänderung des 
Entscheides bitten 5 1). Ein Instanzenzug innerhalb der Diözesanverwal-

51) Vgl. M ö r s d o r f , Lehrbuch I 122, 331. 
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tung ist jedoch nicht möglich. Aus diesem Grund ist § 1 Abs. 1 c 
SchGO ersatzlos zu streichen. 

Da die Schiedsstellen keineswegs vom Diözesan- bzw. von den 
Vikariatsräten geschaffen werden, sondern vielmehr vom Bischof, ist 
auch § 1 Abs. 2 SchGO zu streichen. Falls diese Norm aber bloß 
ausdrücken sollte, daß die genannten Räte die Mitglieder der Schieds-
kollegien zu wählen haben, müßte eine dementsprechende Formulie
rung verwendet werden. 

Was die Zusammensetzung der Schiedsstellen (§ 2), die Bestellung 
ihrer Mitglieder (§ 3), ihre Konstituierung (§ 4) und Funktionsdauer 
(§ 5) betrifft, bestehen in rechtlicher Hinsicht52) keine wesentlichen 
Einwände. Wenn jedoch von den Mitgliedern der Schiedskollegien 
„pastorale und rechtliche Erfahrung" verlangt wird (§ 3 Abs. 2 SchGO), 
sollte vielleicht doch auch die Frage geprüft werden, ob nicht wenig
stens der eine oder andere in diesem Kollegium eine Ahnung vom 
kanonischen Recht haben sollte. Außerdem könnte in einer eigenen 
Ziffer festgehalten werden, daß die Schiedskollegien ihr Amt kraft 
delegierter Vollmacht ausüben. Dies ist zwar eine Selbstverständ
lichkeit; ihre ausdrückliche Betonung wäre jedoch geeignet, etwaige 
Mißverständnisse von vornherein auszuschließen. 

In § 6 SchGO müßten alle jene Bestimmungen aufgehoben oder 
abgeändert werden, die zu sehr eine „richterliche Tätigkeit" der 
Schiedsstellen im Auge haben. Vor allem aber wäre § 6 Abs. 9 
SchGO zu streichen, wonach die Mitglieder der Schiedskollegien an 
keine Weisungen gebunden seien. Da nämlich die Schiedsstellen, 
wie gezeigt wurde, Verwaltungsorgane sind, gehört es zu ihrem 
Wesen, daß sie weisungsgemäß vorzugehen haben. Der Ordinarius 
muß sein Weisungsrecht zwar nicht ausüben, er kann darauf aber nicht 
grundsätzlich verzichten. 

Was die in §§ 7, 8 SchGO enthaltenen Kompetenzregelungen be
trifft, sind gegen § 8 Abs. 1 b SchGO schwerste Bedenken anzumel
den, da hier ganz offenkundig die Stellung des Bischofsvikars als 
Ordinarius nicht richtig gesehen wird. Die zitierte Bestimmung sieht 
nämlich vor, daß das „Schiedsgericht der Erzdiözese", nach unserem 
Vorschlag die Oberschiedsstelle, auch Einsprüche des Bischofsvikars 
gegen Beschlüsse seines Vikariatsrates zu behandeln hat. Nun bildet 
aber der Bischofsvikar — ebenso wie der Generalvikar — mit dem 

52) Nach dem praktischen Sinn der Bestimmung in § 5 Abs. 2, Satz 2, 
SchGO wird man natürlich trotzdem fragen dürfen. Zweckmäßiger wäre es 
zweifellos, wenn die unterbrochenen Verfahren vom neubestellten Schieds-
kollegium dort fortgesetzt würden, wo sie unterbrochen worden sind. 
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Diözesanbischof eine einzige Instanz. Es ist daher zwar durchaus 
möglich, daß auch eine Mehrheit des Vikariatsrates gegen Maßnahmen 
des Bischofsvikars beim Diözesanbischof Gegenvorstellungen erhebt; 
unverträglich mit dem Charakter seines Amtes ist es jedoch, wenn der 
Bischofsvikar in seinen ordentlichen Amtsvollmachten so einge
schränkt wird, daß er gegen Beschlüsse seines Rates bei einer 
Dienststelle des Ordinariates Einspruch erheben muß, um seine 
Handlungsfreiheit wiederzugewinnen. Der Bischofsvikar ist in seiner 
Amtsführung nur vom Bischof abhängig. Will der Diözesangesetzgeber 
dem Vikariatsrat Rechte, die über das der bloßen Beratung hinaus
gehen, einräumen, so scheint dies nur in der Weise möglich zu sein, 
daß dem Vikariatsrat ausdrücklich das Recht der Gegenvorstellung 
beim Bischof zuerkannt wird. Der Diözesanbischof kann sich selbst
verständlich vor seiner Entscheidung ebenfalls beraten lassen; er 
kann die Gegenvorstellung auch der Oberschiedsstelle zur Stellung
nahme oder Vorbehandlung übermitteln; die Entscheidung selbst 
liegt aber allein beim Bischof. In der gegenwärtigen Form wird § 8 
Abs. 1 b SchGO dem Amt des Bischofsvikars jedenfalls nicht gerecht. 

Die in §§ 9, 10 SchGO enthaltene Verfahrensordnung kann im gro
ßen und ganzen unbeanstandet bleiben, wenngleich auch hierzu 
einige Desiderata bestehen. Wenn etwa den Schiedsstellen „das 
Auskunftsrecht gegenüber allen kirchlichen Amtsträgern, kirchlichen 
Institutionen und Mitgliedern der Pastoralen Räte" zuerkannt wird, ist 
hinsichtlich des Diözesangerichtes festzuhalten, daß alle Gerichts
personen zur Beobachtung des Amtsgeheimnisses verpflichtet sind 
(cc. 1623; 1625 § 2, 3 CIC); dies gilt auch gegenüber kirchlichen Ver
waltungsbehörden 5 3). Das Auskunftsrecht der Schiedsstellen müßte 
daher differenzierter gesehen und entsprechend formuliert werden. 

Sehr sinnvoll ist dagegen die Norm, daß Entscheide der Schieds
stellen vom Bischofsvikar bzw. Diözesanbischof bestätigt werden 
müssen (§ 10 Abs. 9 SchGO); dies auch dann, wenn diese Bestätigung 
nur im Sinne eines „nihil obstat" aufzufassen ist. Nicht einzusehen 
ist allerdings, warum nicht auch der Generalvikar befugt sein soll, 
Entscheide der Oberschiedsstelle zu bestätigen; diese ist ja eine 
Dienststelle des Ordinariates, dem der Generalvikar vorsteht. 

Daß das in § 11 SchGO vorgesehene Rechtsmittel der „Wiederauf
nahme eines Verfahrens" vor einem „Appellationssenat" systemwidrig 

5 3) Überflüssig zu betonen ist, daß das Beichtgeheimnis unter allen Um
ständen zu wahren ist (cc. 889, 890 CIC). Die geistliche Amtsverschwiegenheit 
müßte aber wohl noch weiter gefaßt werden. Es wäre nämlich unerträglich, 
wenn sich die Gläubigen nicht darauf verlassen könnten, daß ein Seelsorger 
über Dinge, die ihm in dieser seiner Eigenschaft, wenn auch außerhalb der 
Beichte, anvertraut wurden, unbedingt schweigt. 
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ist, wurde bereits gezeigt54). Unter diesem Paragraphen könnte jedoch 
auf das Recht der Gegenvorstellung aufmerksam gemacht werden. Als 
echtes Rechtsmittel wäre an dieser Stelle unbedingt das der Be
schwerde an den Hl. Stuhl nach c. 1601 CIC anzuführen. 

X. 

Die vorliegende Studie stellt den Versuch dar, die neugeschaffene 
Einrichtung der „Pastoralen Schiedsgerichte in der Erzdiözese Wien" 
daraufhin kritisch zu prüfen, ob bzw. in welcher Weise diese soge
nannten Schiedsgerichte in das System des allgemeinen Kirchenrechts 
eingeordnet werden können. Als Ergebnis der Untersuchung kann 
zusammenfassend festgestellt werden: 

1. Die Bezeichnung „Schiedsgerichte" ist irreführend, da es sich 
in Wirklichkeit nicht um solche handelt. 

2. Sie können aber auch nicht als Sondergerichte, die mit vom 
Bischof delegierter richterlicher Gewalt ausgestattet wären, angesehen 
werden; dagegen sprechen vor allem ihre Zusammensetzung und 
die ihnen zugewiesene sachliche Kompetenz. 

3. Aus denselben Gründen sind die „Schiedsgerichte" auch nicht 
als Verwaltungsgerichte anzusprechen, d. h. als Verwaltungsorgane, 
die gerichtlich vorgehen. 

4. Als einzige Möglichkeit bleibt daher, sie als reine Verwaltungs
behörden anzusehen, die dem Ordinariat bzw. seinem Pastoralamt 
angegliedert sind. Als solche sind sie kollegial verfaßt und haben den 
Charakter von Schiedsämtern oder Schiedsstellen. Die SchGO müßte 
daher in der Weise novelliert werden, daß sie dem Wesen der 
Schiedsstellen als Verwaltungsorganen entspricht. 

54) Vgl. oben S. 451 f. 
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